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Du gehst doch mit deinem Mann und der Familie mit oder habe ich das falsch verstanden.

Familiäre Gründe können ja z.B. eben Betreuung der Kinder unter 18 Jahren sein.

Würdest du dich nicht beurlauben lassen, könntest du nicht dein Kind betreuen und hier
arbeiten, weil die Entfernung zu Mann und Kind zu groß ist (sind ja im Ausland). Hast du nun
aber eine Stelle im Wohnort deines Mannes, dann lässt sich dies natürlich mit der
Kinderbetreuung viel leichter vereinbaren (weil man nicht erst hunderte von Kilometern zurück
legen müsste um zum Kind zu kommen  ).

So hat meine Mutter damals problemlos ihre Nebentätigkeit durch bekommen, sie konnte
Samstags (wenn mein Vater da war) oder zwischen 9-12 ausschließlich arbeiten und benötigte
keine Kinderbetreuung, das hätte im Schuldienst nicht funktioniert. Da hat dann die
Stundenzahl auch nicht funktioniert, nur das es problemlos mit der Kinderbetreuung (wegen der
sie beurlaubt war) zu vereinbaren war.
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